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Anästhesistin, Intensivmedizinerin, Palliativmedizinerin, Medizinethikerin

Vorsitzende der ARGE Ethik der ÖGARI 

Univ.-Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin, 

Medizinische Universität Innsbruck

Gibt es ein Zuviel an Medizin?
über Ursachen und Folgen von medizinischer Über-, Unter- und Fehlversorgung

Wann wird Medizin zu viel – ethische Grenzen und Verantwortung  

20. Steirische Gesundheitskonferenz
MESSECONGRESS Graz

Di, 9. Juni 2026 von 8.00 - 13.00 (9.30 - 10.00) 

Wann wird Medizin zu viel ?
 

ethische Grenzen und Verantwortung

…aus der Sicht einer Klinikerin und Medizinethikern …

Friesenecker | 20. steirische Cesundheitskonferenz 2026 

• Ethische Grenzen sind nie ganz „klar“ → Wahrscheinlichkeiten ! Es gibt kein 100%! 

→ man muss die Basics schwieriger med. Entscheidungsfindung kennen (ethisch und 
rechtlich) und dann immer individuell entscheiden

Medizin = keine klare Wissenschaft – vielmehr Heilkunst ! (§49a österr. ÄG: „Wissenschaft  + Erfahrung“
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§ 2: jede Ärzt:in → Grundkenntnisse in Palliativmedizin und Schmerzmedizin
§ 48: Ärzt:in darf 1. Hilfe nicht verweigern 
 der häufig missverstandene Paragraph: 1. Hilfe heißt nicht „Leben erhalten“/CPR ! …, sondern „beistehen“ (angemessen) 

Friesenecker | 20. steirische Cesundheitskonferenz 2026 

§ 49 (1) gibt vor, dass „Ärzt:in verpflichtet ist nach Maßgabe der 

ärztlichen Wissenschaft und Erfahrung …

• das Wohl der Kranken und 

• den Schutz der Gesunden zu wahren“ …

… und NICHT „mit allen Mitteln heilen oder 

das Leben erhalten !“

… „zum Wohle der Kranken“ kann auch heißen:

gut palliativmedizinisch begleiten und 

Sterben in Würde zulassen 

Erweiterung 2018 in Bezug auf Palliativmedizin 
gibt mehr Rechtssicherheit:

… „palliativmedizinische 
Maßnahmen sind auch dann 
zulässig, wenn ihr Nutzen der 
Symptomlinderung das mögliche 
Risiko einer Beschleunigung des 
Verlusts vitaler Lebensfunktionen 
überwiegt“ …

Österreichisches Ärztegesetz…

Mein persönliches Fakten – Brainstorming … 
JA – es gibt Über-, und Untertherapie – beides sind Fehlversorgungen

Fakt 1: Medizin wird teurer …

Fakt 2: wir (Ärzt:innen) machen Übertherapie, weil wir uns oft nur am 
 Machbaren orientieren – wir degradieren damit Heilkunst zu „Medizin-Mechanikertum“

Fakt 3: Übertherapie schadet: Pat, An- und Zugehörigen und uns allen

Fakt 4: wenn wir nicht ärztlich Rationalisieren (+ Organisationsethik), wird es immer 
schneller zu Rationierung kommen (Betriebswirtschaft im Vordergrund med. Entscheidungen) 

Fakt 5: Verlust der Solidarität in unserem Gesundheitssystem

Fakt 6: Mehrklassenmedizin - Ungerechtigkeit (Untertherapie!!!)  und Unmenschlichkeit)

Fakt 7: Wir müssen JETZT was tun - individuell und systemisch !

  Wir müssen Medizin wieder „gut“ / „menschlich“ machen ! 
Friesenecker | 20. steirische Cesundheitskonferenz 2026 
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Wann wird Medizin zu viel ?
 

ethische Grenzen und Verantwortung

…aus der Sicht einer Klinikerin und Medizinethikern …

Friesenecker | 20. steirische Cesundheitskonferenz 2026 

• Ethische Grenzen sind nie ganz „klar“ (es gibt kein 100%) … Wahrscheinlichkeiten ! 

→ man muss die Basics schwieriger med. Entscheidungsfindung kennen (ethisch und 
rechtlich) und dann immer individuell entscheiden

Medizin = keine klare Wissenschaft – vielmehr Heilkunst ! (§49a österr. ÄG: „Wissenschaft  + Erfahrung“)

• Wer trägt die Verantwortung, dass Medizin nicht zuviel wird…
→ WIR ALLE !!! 

o Ärzt:innen → strenger indizieren (individuelles Therapieziel vs Machbarkeit!) 

o medizinische Universitäten (studentische Ausbildung + 3rd Mission)

o Standesvertretung: ÖÄK (DFP-Punkte): postpromotionelle Ärzt:innen-Ausbildung

o Politik: verpflichtendes Einsetzen von ACP-Konzepten (z.B. „erster Wille“)

o Medizinische Einrichtungen: Umsetzung von ACP-Konzepte ermöglichen, MA-Fortbildungen

o Patient:innen-Vertretungen: Bild guter, menschlicher Medizin richtig stellen helfen 

Wann WIRD Medizin zu viel ? 
ethische Grenzen und Verantwortung  

Friesenecker | 20. steirische Cesundheitskonferenz 2026 

Ausmaß von 'non-beneficial treatments’ (NBT) in den letzten 6 Lebensmonaten

38 Studien mit 1.213.171 (!!!) Patient:innen weltweit

10 Länder: USA (18), Europe/UK (7), Canada (5), Brazilien (3), Taiwan/South Korea (3), Australia (2) 

→ 33-38% der Pat. erhielten NBT
• 28% CPR

• 42% ICU

• 30% HF

• 30% Radiotherapie, Transfusionen

• 38% der sterbenden Pat erhielten Antibiotika, cardiovaskuläre, endokrine und digestive Behandlungen

• 33-50% aller Sterbenden erhielten nicht mehr zielführende Labor-Tests 

• 33% nicht-sinnvolle Chemotherapien in den letzten 6 LW !

Cardona-Morrell M, Kim J, Turner RM Anstey M Mitchell IA,Hillman K. Non-beneficial treatments in hospital at the end of life: a systematic review on extent of the problem.  Int J Qual Health Care. 2016

JA !!!

5

6



08.06.2026

4
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… Menschen wünschen sich 

die „beste medizinische 
Versorgung“,

wenn sie krank werden, 

unabhängig vom Alter, Komorbiditäten, 
gesellschaftlicher Stellung, etc… 

BmV heisst nicht, immer ALLES zu machen, was technisch möglich ist

… was „gut“ ist für eine Pat, ist individuell sehr unterschiedlich und 

ändert sich im Laufe des Lebens und mit der Schwere der Erkrankung 

 

→Immer individuelles Therapieziel definieren,  aus dem sich die 

Indikation für eine technisch machbare Handlung ergibt

 (Alter, Komorbiditäten, Frailty/Demenz, REHA-Potential)

• Wohltun >> mögliche Schaden ? (Risiko/Nutzen-Abwägung)

• Angemessenheit/Verhältnismäßigkeit bedenken

• Gerechtigkeit     … am schwierigsten zu fassen …

… was heisst „beste medizinische Versorgung“ ???

Friesenecker | 20. steirische Cesundheitskonferenz 2026 
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Gerechtigkeit in der Medizin hat 

immer 2 zu bedenkende Aspekte: 

1. „Ius suum“ (suum cuique; Platon, 

Aristoteles): Was ist für die einzelne 
Person gerecht, angemessen, 

verhältnismäßig, indiziert und gut 

und was eben nicht?  

2. Verteilungsgerechtigkeit: heisst 
gleicher Zugang zu Ressourcen eines 
Gesundheitssystems…

strenge Indikationsstellung garantiert dzt. in 
reichen Gesundheitssystemen wie Ö noch…
→ „gerechte Behandlung“ 
→ schont Ressourcen – erhält Solidarität 

Was bedeutet Gerechtigkeit in der Medizin ?

Friesenecker | 20. steirische Cesundheitskonferenz 2026 

Friesenecker, ÖÄK 
Diplom Geriatrie März 

2026

Friesenecker, B., Gasser, G., Fruhwald, S., Hasibeder W., Dier H., Valentin A. Reflexion zur 
Gerechtigkeit bei Therapieentscheidungen.  Anästhesie Nachr (2024).  
https://doi.org/10.1007/s44179-024-00265-z 

Wir haben große Angst, zu wenig zu machen 
(Vorwurf: unterlassene Hilfeleistung / fahrlässige Tötung, § 95 StGB)

aber wir haben sehr wenig Angst, zu viel zu machen
(Vorwurf: Übertherapie, eigenmächtige Heilbehandlung § 80 StGB, 

Körperverletzung §83 StGB) 

… „Nach ständiger Rechtsprechung gilt grundsätzlich jede ärztliche Behandlung, 
die in die körperliche Integrität eingreift, als Körperverletzung im Sinn des § 83 StGB, 

sofern sie nicht durch eine wirksame Einwilligung und 
eine medizinische Indikation gerechtfertigt ist …“ (§110 StGB)

Friesenecker | 20. steirische Cesundheitskonferenz 2026 

Nach § 110 StGB macht sich strafbar, „wer einen anderen ohne dessen Einwilligung, wenn auch nach den Regeln der 
medizinischen Wissenschaft, behandelt“ → Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen

§ 83 Abs 1 StGB erfasst, wer „einen anderen am Körper verletzt oder an der Gesundheit schädigt“ und sieht dafür 
Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr oder Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen vor.
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Rechtzeitige TZÄ von Heilung Richtung Palliation

→ Vermeidung von Übertherapie + CCI

Friesenecker | 20. steirische Cesundheitskonferenz 2026 

Folgen von Übertherapie
durch Fortsetzen von für Pat. machbaren, aber „nutzlosen“ Therapien („Futility“) 

Wir schaden damit 
• am meisten unseren Patient:innen (Leiden verlängert/kein gLaEdL/CCI) 

• auch den Angehörigen (PTSS)
• den behandelnden Teams (Burnout)
• und schlussendlich der Gesellschaft 

indem wir durch unangemessenes, nicht indiziertes Handeln erhebliche sinnlose Kosten im 
Gesundheitssystem verursachen unter Verletzung des Prinzips der „Gerechtigkeit“ (ius suum, soziale 
Gerechtigkeit / Verteilungsgerechtigkeit)

Hickman RL Jr(1), Douglas SL. Impact of chronic critical illness on the psychological outcomes of family members. AACN Adv Crit Care. 2010 Jan-Mar;21(1):80-91. 

Hartog CS(1)(2), Hoffmann F(3), Mikolajetz A(3), Schröder S(4), Michalsen A(5), Dey K(6), Riessen R(7), Jaschinski U(8), Weiss M(9), Ragaller M(10), Bercker, S(11), Briegel J(12), Spies C(13), 

Schwarzkopf D(3); SepNet Critical Care Trials Group – Ethicus II Studiengruppe. Non-beneficial therapy and emotional exhaustion in end-of-life care : Results of a survey among intensive care unit 

personnel. Anaesthesist. 2018 Sep 12. 

Fumis RRL(1), Junqueira Amarante GA(2), de Fátima Nascimento A(3), Vieira Junior JM(2). Moral distress and its contribution to the development of burnout syndrome among  critical 

care providers. Ann Intensive Care. 2017 Dec;7(1):71. 

Moss M, Good VS, Gozal D et al. A critical care societies collaborative statement: burnout syndrome in critical care health-careprofessionals. A call for action. Am J Respir Crit Care 

Med 2016 194(1):106–113
Friesenecker | 20. steirische Cesundheitskonferenz 2026 
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Übertherapie betrifft ALLE Bereiche der Medizin 

Gerechtigkeit „ius suum“

Friesenecker | 20. steirische Cesundheitskonferenz 2026 

Verteilungs - Gerechtigkeit

Sinnlose, hohe Gesamt - KOSTEN im Gesundheitssystem 
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ius suum Kosten

Erhalt der 

Solidarität 

„Rationalisierung“ 
→ „Ius suum“: angemessenene, verhältnismäßige Therapie des Einzelnen

→ ärztlich strenge Indikationsstellung - abgeleitet von einem individuellen TZ → hilft Rationierung hinauszögern (vermeiden?) 

Drehen wir an den „richtigen Schrauben“?

• Letztendlich ist alles, was wir an Übertherapie sehen, doch eine von 
Ärzt:innen indizierte Therapie ! 

• Und ja, … wir machen zu viele MRTs, wiederholen sinnlos 
Laborbefunde, indizieren und prolongieren sinnlos ICU-Therapien, 
etc., etc., etc …, weil es machbar ist … 

• Und ja, … wir sind gut – die Menschen sterben nicht (ICU) ! Aber sie 
kommen oft auch nicht zurück in ein für sie gutes Leben

• Und nein, - wir sind nicht gut im Entscheidungen treffen – das 
müssen wir verpflichtend für ALLE lehren, lernen und üben  

„besser werden“ = eine Frage der Ausbildung studentisch + postpromotionell

Friesenecker | 20. steirische Cesundheitskonferenz 2026 
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Friesenecker | 20. steirische Cesundheitskonferenz 2026 

Barbara Friesenecker – Klinikerin (Anästhesie/Intensivmed/Palliativmed)

Gabriele Werner-Felmayer – Grundlagenforschung / Bioethik

Georg Gasser – Philosophie

Benjamin Hetzer – Kliniker (Pädiatrie)

I.

II.

III.

15 UE

22,5 UE

15 UE

Ziel: Fallorientiert / klinisch
von Kliniker:innen für Kliniker:innen 

Beginn  2019

 seit 2023 im Vollbetrieb 

Insgesamt 52.5 UE Ethik 

im Medizin Studium 
Mündliche Fall Besprechung 

Das Innsbrucker Handwerkszeug* zur Besprechung eines komplexen Falls 
… aus der verpflichtenden Ethiklehre an der MUI …

1. Frage: Schildern Sie kurz den Fall

• Wer ist beteiligt und um welche Interessen/Konflikte geht es?

• Welch bio-psycho-soziale Dimension hat der Fall (Bio-, psychosoziales Modell nach Engl)** ?

• Welche Rolle spielt Kommunikation bei ihrem Fall ? 

2. Frage: Welche medizinethischen Prinzipien sind betroffen und wo geraten sie in Konflikt

(„Georgetown Mantra“; Balance der Prinzipien)? 

3. Frage: Besprechen Sie den Fall basierend auf dem 2 Säulenmodell (Konflikt Ärzt:in/Pat. +

Angehörige, ethisch rechtliche Dimension - ÄG, ErwSchG, PatVG, Kinderschutzgesetz, StVfgG etc…)

4. Frage: Was ist gut gelaufen und warum ? 

 Falls etwas nicht gut gelaufen ist, warum und welche Lösungsvorschläge gibt es ? 

• Wie hätte man es besser machen dürfen/können/müssen?

• Erwägen sie dabei auch eine weiterführende Argumentation: beste medizinische 
Versorgung/Gerechtigkeit  (ius suum/Verteilungsgerechtigkeit), ACP, relationale Autonomie, 
Sorgeprinzip, organisationsethische Aspekte…etc… ) Friesenecker | 20. steirische Cesundheitskonferenz 2026 

*www.i-med.ac.at/de/medizinethik-lehre/ 
**Engel, G. L. (1977): The need for a new model: A challenge for biomedicine. Science, 196, 129–136.
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Friesenecker | 20. steirische Cesundheitskonferenz 2026 
www.i-med.ac.at/medizinethik-lehre 

open access

Atlas der guten Lehre 
des Bundesministeriums 

für Frauen, Wissenschaft 

und Forschung“ 

(BMFWF)

Friesenecker | 20. steirische Cesundheitskonferenz 2026 
www.i-med.ac.at/medizinethik-lehre 

open access

Atlas der guten Lehre 
des Bundesministeriums 

für Frauen, Wissenschaft 

und Forschung“ 

(BMFWF)
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Postpromotionelle Ausbildung

Friesenecker | 20. steirische Cesundheitskonferenz 2026 

Ziel : Fortbildung in medizinethische Themen

• DFP-Punkte Katalog der Arztakademie der ÖÄK:

→Anteilig verpflichtende postpromotionelle Ausbildung 

 aus dem Bereich: 

o Medizinethik

o Medizinrecht

o Palliativmedizin

o Kommunikation 

1.1.2025 Gründung Ethik-Referat 

bei der Tiroler Ärztekammer

Friesenecker | 20. steirische Cesundheitskonferenz 2026 

→ Schnittstellen – Management
verbessern! 

You tube -VIDEOSPat- Geschichten 

Advance Care Planning (ACP) 
is the process of 

thinking about, 
talking about and 

planning for future health care 
and end of life care”.

POLITIK 
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Friesenecker | 20. steirische Cesundheitskonferenz 2026 

Keine Angst, dass mit Ethical Decision Making mehr Pat. sterben !!!

2024
Unsere Studie legt nahe, dass das Coaching von 
Ärztinnen bzgl. ethischer Entscheidungsfindung im 
Team die zielorientierte Pat.-Versorgung 
verbessert (schriftliche TZÄ-Entscheidungen bei 

erwachsenen Patient:innen während ihres ersten 

Krankenhausaufenthalts), ohne deren 1-Jahres-
Mortalität zu erhöhen.

Coaching soll Ärzt:innen speziell in Hinblick auf ethische Entscheidungsfindung im Team
• Selbstreflexion lehren, 
• sie zu einer sicheren Führung ermächtigen und sie im 
• Umgang mit Gruppendynamik bei schwierigen Entscheidungen (Übertherapie) schulen, 

… Coaching stärkte das Selbstvertrauen der Ärzt:innen bei 
der Umsetzung einer zielorientierten Versorgung, 
(schriftliche TZÄ-Entscheidungen)

→ ETHICAL DECISION MAKING muss man genauso lehren, lernen, üben wie BLS/ALS! 
Friesenecker | 20. steirische Cesundheitskonferenz 2026 
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Zusammenfassung: Konzepte, wie man ÜT vermeiden kann 
Ärzt:innen – müssen „Ihre Hausaufgaben“ machen!

• Ethische Grundlagen schwieriger med. Entscheidungsfindung kennen: bio-psychosoziales Modell (Engl), 
Georgetown Mantra, 2- Säulen-Modell, Gerechtigkeit, beste medizinische Versorgung, KPK  u.v.m. 

• Gesetzlichen Grundlagen ärztlichen Handelns (ÄG, PVG, ErwSChG, KiSChG, StVfG) und die

• Regeln der fürsorglichen, aber unmissverständlichen Kommunikation 

 → KENNEN und ANWENDEN →  lehren, lernen  + üben !!!

Organisationsethik:

• ACP (z.B. „Erster Wille“) → politisch umsetzen! – Wünsche und Wertvorstellungen unserer Pat besser kennen !  

• Klinische Ethikberatung (KEK) einführen → Verantwortung einzelner Häuser

• Medizinische Institutionen:  Dokumentationssysteme auf ACP ausrichten

 „Self care“ für med. Personal ermöglichen → ärztliche/pflegerische Arbeitsbedingungen attraktivieren!

• Gesprächszeit als ärztliche Leistung honorieren (inhaltlich wie pecuniär!) 

Ausbildung: 

• studentische Lehre (Modell IBK!) und Schaffung von Ethiklehrstühlen an österr. Med Unis (Modell IBK!)

• postpromotionelle Ausbildung (ÖÄK – DFP-Punkte) in Medizinethik, -recht, Palliativmedizin, Kommunikation

• 3rd Mission med. Universitäten: Awareness bei der Bevölkerung für diese Themen schaffen

Friesenecker | 20. steirische Cesundheitskonferenz 2026 KPK = klin. Perspektivenkonferenz, ACP = Advance Care Planning; KEK = klin. Ethik Komitee/Beratung

Daher mein FAZIT auf die Frage

Wann wird Medizin zu viel ?

Friesenecker | 20. steirische Cesundheitskonferenz 2026 

Medizin wird nie zuviel,

wenn wir es gut machen ! 
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Danke fürs Zuhören 
… ich freue mich auf die Diskussion …

Interview: Gerade in Zeiten zunehmend beschränkter Budgets muss die Vermeidung von Übertherapie noch mehr 
in den Fokus ärztlicher Aufmerksamkeit rücken. „Wir brauchen eine medizinisch geleitete Rationalisierung im 
Gesundheitssystem, um eine betriebswirtschaftlich gesteuerte Rationierung möglichst lange zu vermeiden.“ 

Gefordert seien hier in erster Linie die Ärztinnen und Ärzte, „in dem wir rechtzeitig Entscheidungen zur 
Therapiezieländerung von Heilung Richtung Palliation treffen, sobald sich ein realistisches Therapieziel nicht oder 
nicht mehr erreichen lässt und damit die unter Umständen technisch noch machbare Therapie für Patientinnen 
und Patienten keinen Nutzen mehr hat“. 

Unerlässlich dazu sei es, die Medizinerinnen und Mediziner in Richtung gut begründete Entscheidungsfindung zu 
trainieren und Medizinrecht und -ethik verpflichtend sowohl ins Studium als auch in die postpromotionelle 
Ausbildung zu integrieren. So könnte man auch zu den rechtlichen Rahmenbedingungen besser aufklären. 

Derzeit besteht oft große Angst, durch „Unterlassen einer technisch machbaren Therapie, auch wenn sie für 
erkrankte Menschen keinen Nutzen mehr hat“ vor dem Richter zu stehen. Erstaunlicherweise sind die 
strafrechtlichen Konsequenzen für Übertherapie immer noch wenig im Fokus ärztlicher Sorge. 

Für Friesenecker steht außer Frage: „Wenn ich Übertherapie, also eine Therapie ohne Indikation durchführe, nur 
weil sie technisch machbar ist, dann ist das Körperverletzung und damit ein Straftatbestand – und das findet in 
aller Regelmäßigkeit in unseren Krankenhäusern statt. Wenn wir weiterhin Angst vor dem ‚zu wenig tun‘ haben, 
aber nicht vor dem ‚zuviel‘, werden wir neben dem verursachten menschlichen Leid zusätzlich unser gutes und 
derzeit noch solidarisches Gesundheitssystem ruinieren“, warnt die Medizinethikerin.

Friesenecker | 20. steirische Cesundheitskonferenz 2026 
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